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Die Regierung der Tschechoslowakischen Republik und die Provisorische Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik erklären übereinstimmend, dass sie das 
gemeinsame, grundlegende Ziel der Erhaltung und Sicherung des Friedens verfolgen. 
Dieses gemeinsame Ziel verwirklichen sie in beiden Ländern durch ihre Politik des 
erfolgreichen Aufbaus, die sich auf die demokratischen und patriotischen Kräfte stützt und 
die Zusammenarbeit unter allen friedens- und freiheitsliebenden Völkern fördert, um das 
Lager des Friedens mit der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken an der Spitze im 
Kampf gegen die Kräfte des Imperialismus und des Krieges zu stärken. 
 
In der Tschechoslowakischen Republik hat das Volk endgültig gesiegt, die 
volksdemokratische Ordnung wurde gefestigt und das Land hat erfolgreich den Weg zum 
Sozialismus beschritten. 
 
In der Deutschen Demokratischen Republik festigt sich die neue, antifaschistisch-
demokratische Ordnung. Die Nationale Front des demokratischen Deutschland entwickelt 
ihren Kampf für die Schaffung eines einheitlichen, demokratischen und friedliebenden 
Deutschland. 
 
Die Regierung der Tschechoslowakischen Republik und die Provisorische Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik sind überzeugt, dass ihre gemeinsame Verpflichtung 
den Frieden zu erhalten und zu sichern dadurch erleichtert und gleichzeitig gefestigt wird, 
dass es zwischen ihren beiden Staaten keine strittigen und offenen Fragen gibt. Unsere 
beiden Staaten haben keine Gebiets- oder Grenzansprüche und ihre Regierungen 
betonen ausdrücklich, dass die durchgeführte Umsiedlung der Deutschen aus der 
Tschechoslowakischen Republik unabänderlich, gerecht und endgültig gelöst ist. 
 
Diese Erklärung steht in voller Uebereinstimmung mit der Politik der Provisorischen 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, die sie vom Anbeginn durchführt und 
die den Umsiedlern volle Möglichkeit und Unterstützung geboten hat, sich in den Aufbau 
einzuschalten und in der Deutschen Demokratischen Republik eine neue Heimat zu 
finden. 
 
Von der Ueberzeugung geleitet, dass die gegenseitige Unterstützung ihres friedlichen 
Aufbaus im Interesse beider Völker und aller an der Erhaltung und Sicherung des Friedens 
interessierten Staaten liegt, ist die Regierung der Tschechoslowakischen Republik und die 
Provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bestrebt, die 
Freundschaftsbande zwischen ihren Völkern und Staaten zu festigen. 
 
Beide Regierungen sind sich bewusst, dass der Kampf des deutschen Volkes um die 
Schaffung eines einheitlichen, demokratischen und friedliebenden Deutschland ebenso 
wie die Politik beider Staaten, das Lager des Weltfriedens unter Führung des mächtigsten 
Bollwerks des Friedens, der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken zu stärken, der 
Erhaltung und Sicherung des Friedens in Europa und in der ganzen Welt dient. 
 



Die Regierung der Tschechoslowakischen Republik und die Provisorische Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik erklären, dass sie alle ihre Kräfte einsetzen werden, 
um die Pläne der imperialistischen Kriegsbrandstifter zu vereiteln und den Frieden zu 
festigen. 
 
Prag, am 23. Juni 1950. 
 
Für die Regierung       Für die Provisorische Regierung 
der Tschechoslowakischen     der Deutschen Demokratischen 
Republik:        Republik: 
A. ZÁPOTOCKÝ       W. ULBRICHT 
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